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Es ist sehr verdienstvoll von Professor SCHMITT, bei der derzeitigen Diskussion Uber die 
EG-Agrarpolitik und ihre Finanzierung, an der sich breite Kreise der Öffentlichkeit betei
ligen, die Rolle des Staates aus dem Gesichtswinkel einer normativen und einer positiven 
Theorie zu durchleuchten. 

SCHMITT ist zuzustimmen, daß das staatliche Handeln sich nicht durch eine normative Theorie 
des maximalen ökonomischen Nutzens abbilden II:Ißt. Das Bezugssystem der Politiker ist viel
schichtiger. Welcher Staat und welcher Politiker möchte sich schon als Sachwalter eines rein 
ökonomischen Nutzenoptimierungsprozesses sehen? WUrde er nicht dazu beitragen, mensch-
I iche Werte und Burgertugenden zu verschUtten? 

Bei der Beschreibung einer positiven Theorie, in der Absicht, die viel fl:ll tigen Determinanten 
im politischen Wiliensbildungsprozeß abzubilden, gelangt auch SCHMITT in seiner allgemei
nen Erörterung finanzpolitischer staatlicher Förderung meines Erachtens nicht Uber die Dar
stellung der damit verbundenen Schwierigkeiten hinaus. Das kann aber auch bei dem gewl:lhl
ten breiten Ansatz und der gewl:lhlten Il:Ingerfristigen Betrachtungsweise nicht anders sein. 
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Es stellt sich jedoch die Frage, ob nicht die in jUngster Zeit entwickelten Zielstrukturen in 
begrenzten Pol itikbereichen zukunftig eine Basis fUr eine positive Theoriebildung abgeben 
können (Hinweis beispielsweise auf BML-Zielstruktur im Agrarbericht, 1). Dieser Weg durfte 
sich vor allem dann als fruchtbar erweisen, wenn es gelingt, die AnsCitze zur Zielgewichtung 
voranzutre iben. 

Da es solche Zielstrukturen noch nicht lange gibt, bezieht sich SCHMITT auf das Landwirt
schaftsgesetz 1955. Wie ich meine, mit Berechtigung, denn die verteilungspolitische Ziel
setzung des Landwirtschaftsgesetzes ist bis heute ein wesentl icher Bestimmungsfaktor fUr die 
Ausrichtung der deutschen Agrarpol itik. Allerdings ist anzumerken, daß im Laufe der Zeit 
andere gewichtige Ziele hinzugetreten sind, die zum Beispiel in Artikel 39 EWG-Vertrag, 
in das Agrarprogramm der Bundesregierung von 1969 und in die heutige BML-Zielstruktur ein
gegangen sind. Hier sind - ohne vollstCindig zu sein - folgende Ziele zu nennen: 

- Verbraucherpol itische Aspekte (z. B. gesunde ErnCihrung, Sicherung der Versorgung) 
- Umwelterfordernisse 
- Internationale Verpflichtungen 
- Regional- und infrastrukturpol itische Aufgaben. 

Die Gesamtheit der agrarpol itischen Zielsetzung hat sich erweitert und in ihrer Struktur ver
schoben. Aus dieser Umstrukturierung lassen sich auch teilweise die Verschiebungen in der 
Höhe und Struktur der staatlichen Ausgaben fUr die Landwirtschaft erklCiren. Insoweit kann 
auch der Vergleich mit dem BIP-Anteil der Landwirtschaft (in Tabelle 1 der Untersuchung von 
SCHMITT, 6) nicht uneingeschrCinkt als geeignete Meßlatte angesehen werden; er suggeriert 
eher ein schiefes Bild. In dem Maße, in dem die Landwirtschaft dazu beitrCigt, durch ihre 
Dienstleistungen außerlandwirtschaftliche Ziele abzudecken, wie z.B. umweltökonomische 
Erfordernisse, ohne damit eigenen Nutzen zu vermehren, verschlechtert sich zwangslCiufig 
das VerhCiltnis zwischen dem Beitrag der Landwirtschaft zum Bruttosozialprodukt und den 
Staatsausgaben • Im ubrigen ist aber in diesem Zusammenhang auch aufschlußreich, daß ge
rade in den letzten Jahren die Staatsausgaben insgesamt relativ stCirker gestiegen sind, als 
die Staatsausgaben fUr die Landwirtschaft. 

Ich halte es fUr gut, daß in der Darstellung von Prof. SCHMITT (6) die Frage nach dem "ob 
Uberhaupt" und "warum" Hilfen fUr die Landwirtschaft gezahlt werden, nicht weiter vertieft 
wird. Ein Verdienst von SCHMITT ist es auch, daß er seine Untersuchungen nicht befrachtet 
hat mit der Frage nach der VorzUg I ichkeit oder PrioritCit bestimmter Subventionen in Richtung 
Allokation und Verteilung. So wichtig diese Frage auch ist, es kommt ihr angesichts der hier 
zu untersuchenden Thematik, welche Faktoren bei der GewCihrung landwirtschaftlicher Sub
ventionen mitzCihlen, eine mehr untergeordnete Rolle zu. Sie wird zumal an anderer Stelle 
sehr eingehend untersucht. Ich möchte die Überlegungen zur Theorie der finanziellen Agrar
förderung deshalb nicht weiter vertiefen. Dazu werden noch Berufenere aus professoraler 
Sicht zu Worte kommen. 

2 VerhCiltnis direkter zu indirekter Agrarförderung in qualitativer Sicht 

Ich betrachte es viel mehr in diesem Korreferat als meine Aufgabe, die ErklCirungen von 
SCHMITT fUr die von ihm beobachtete Umstrukturierung der Agrarförderung in der Bundes
republ.ik weg von der Preispol itik und hin zur finanzpol itischen Förderung kritisch zu durch
leuchten. 

Dabei möchte ich zunCichst auf qualitative Aspekte eingehen. 

Lassen Sie mich einleitend die von SCHMITT verwendete Abgrenzung der Agrarförderung noch 
einmal systematisch zusammenfassen: 
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Ag rarförde ru ng 

/ ~ 
Preis pol itik Finanzpol itische Förderung 

/ I ~ 
Verteilungspol itik Strukturpol itik Bildungspol itik 
Einkommenspolitik als wachstums-
staatl. Steuerver- fördernde Pol itik 
zicht 
Sozialpolitik 

Ich glaube, es wtlre fUr die Bearbeitung des Themas hilfreich, neben der" Preispol itik" und 
der "Finanzpol itischen Förderung" als dritten fUr die Agrarförderung wichtigen Bereich die 
"Staatlich gesetzten Rahmenbedingungen" zu nennen (z.B. Gesetze und internationale Ver
tröge im Bereich der Wirtschafts- und Agrarpol itik). Dies hötte den Vorteil, daß zustltzl iche 
"Erklörungsgrößen" einbezogen wUrden, zum Beispiel: 

- Der sökulare Trend, daß der Staat zunehmend die in die Freiheit des einzelnen unmittelbar 
eingreifende Verwaltung (ordnende Gesetzgebung) ersetzt durch eine Verwaltung, die 
durch BegUnstigung (finanzielle Anreize) das Verhai ten der BUrger lenkt. 

- Es wUrde sichtbar werden, daß staatl iche Aktivitöten - tei Iweise aus rein formalen GrUnden 
der mehr oder weniger willkUrlichen Kompetenzverteilung zwischen den Ressorts - der 
Agrarpol itik zugerechnet werden. 

2.1 Abgrenzungskriterien institutioneller Art 

Stellvertretend fUr eine ganze Reihe von Gesetzen, die hier erwöhnt werden mUßten, möchte 
ich auf zwei Ereignisse eingehen, die der finanzpol itischen Förderung den Stempel aufg~
drUckt haben, nöml ich: 
a) den Übergang nationaler Kompetenzen auf die Gemeinschaft im Jahre 1957 und 
b) die Reform der Finanzverfassung im Jahre 1969. 

Zurecht sieht SCHMITT (6) in dem Übergang der Verantwortung fUr die Marktpolitik auf die 
Gemeinschaft einen Grund dafur, daß agrarpreispol itische BeschlUsse teilweise aus dem Brenn
punkt politischer Entscheidungen in der Bundesrepublik gerUckt sind, und die nationale Agrar
pol itik sich vermehrt dem noch verbleibenden Bereich Sozial- und Strukturpol itik zugewendet 
hat. 

Daraus darf jedoch nicht der Schluß gezogen werden, daß die Bedeutung preispolitischer 
Maßnahmen als bestimmender Faktor fUr die Agrarpol itik vernachlössigt wUrde oder an Be
deutung verloren hötte. Das Gegenteil ist eher der Fall. Zwar sind infolge abnehmender 
Nachfrage den Einkommenstransfers via Preispol itik engere Grenzen gezogen. Die Preispol i
tik ist jedoch - eingebunden in EG-Vertrag und Marktordnungen - nach wie vor Eckpfeiler 
der Einkommenspolitiki denn alle bislang bekannten Modelle und auch praktische Ansötze 
haben das Ziel, vorwiegend uber andere als preispolitische Maßnahmen die in der Landwirt
schaft Tötigen an der allgemeinen Einkommensentwicklung teilhaben zu lassen, nicht erreicht. 
Sie scheiterten entweder an ubergroßen Verteilungsproblemen oder an zu hohem finanziellen 
Aufwand oder mangelnder Realisierbarkeit. Zu diesem Ergebnis ist auch die Bundesregierung 
bei ihren Überlegungen zur "Bestandsaufnahme der gemeinsamen Agrarpolitik" im Jahre 1975 
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gekommen. Auch Prof. SCHMITT neigt wohl einem Pessimismus zu in der Frage einer grund
stltzl ichen Änderung der EG-Agrarpreispol itik, wenn ich seinen Aufsatz von Ende September 
1977 im "Erntlhrungsdienst" richtig verstanden habe (SCHMITT, 5). 

Mit diesen Anmerkungen sollen keineswegs die mittelbaren Auswirkungen preispol itischer 
Maßnahmen auf das Verbraucherpreisniveau heruntergespielt werden. Ich darf hier auf die 
grundlegenden Bemerkungen von Prof. ALBERS in seinem Referat "Die Wirkung von Agrar
subventionen auf Allokation und Verteilung" hinweisen, in denen er davon spricht, daß 
aufgrund preispolitischer Einkommenssubventionen in Richtung Landwirtschaft der Verbrau
cher heute 20 - 25 % mehr fUr Nahrungsmittel ausgeben muß als ohne solche StUtzung 
(ALBERS, 2, S. 40). Gegen einen derartigen Vergleich Itlßt sich viel einwenden, und, 
wie ich meine, manches mit Recht; denn, angemessenes Einkommen der Landwirtschaft 
als Ziel vorausgesetzt, wUrde andernfalls eben nur Uber höhere Direktsubventionen an die 
Landwirtschaft via Steuer erreicht werden können. Letztlich wUrde aber auch das wiederum 
den Verbraucher treffen, wenn auch als Steuerzahler in einer anderen Verteilungswirkung. 

Die Bedeutung von GemeinschaftsbeschlUssen insbesondere im Bereich der Agrarpreise sollte 
aber auch deshalb nicht unterschtltzt werden, weil das bestehende Gemeinschaftsrecht enge 
Grenzen setzt fUr noch zultlssige nationale Maßnahmen der Agrarpolitik. Gerade im hier in
teressierenden Bereich der Förderung sind durch die Bestimmungen des EWG-Vertrages Uber 
die Beihilfen bzw. Uber den freien innergemeinschaftl ichen Warenverkehr und auch durch 
die Detaillvorschriften im Rahmen der gemeinsamen Marktorganisationen zum Teil sehr detail
lierte positive und negative Abgrenzungskriterien fUr den den Mitgl iedstaaten verbleibenden 
Spiel raum nationaler Agrarpol itik geschaffen worden (GOTTSMANN, 4). 

Die so umschriebenen "institutionellen Grenzen" der nationalen Agrarförderung lassen sich 
wie folgt zusammenfassen: 

- im Bereich der Agrarmarktpolitik sind durch die sehr detaillierten Bestimmungen des Ge
meinschaftsrechts nahezu alle wesentl ichen Förderungen der Gemeinschaft vorbehalten; fUr 
nationale Maßnahmen, die dieses System der gemeinschaftl ichen Agrarmarktpol itik nicht 
tangieren, verbleibt nur noch ein unwesentlicher Spielraum; 

- im Bereich der Agrarstrukturpol itik sind durch die Strukturrichtl inien bzw. die VO 
Nr. 355/17 wesentliche Bereiche ebenfalls gemeinschaftsrechtlich abgedeckt; dennoch 
Itlßt sich nicht Ubersehen, daß im Bereich der Agrarstrukturpol itik im Verg leich zur Agrar
marktpol itik fUr nationale Maßnahmen, die das bestehende Gemeinschaftssystem nicht 
tangieren, ein wesentlich größerer Spielraum besteht; dieses ergibt sich unter anderem auch 
daraus, daß in allen vorgenannten Bestimmungen zum Teil ausdrUcklich fUr nationale Maß
nahmen bestimmte Anwendungsbereiche vorbehalten bleiben; 

- für die somit noch zultlssigen nationalen Agrarförderungsmaßnahmen gel ten die Art. 42, 
92/93 EWG-Vertrag sowie die VO Nr. 26; auf dieser Grundlage werden von der Kommis
sion in letzter Zeit verstärkte BemUhungen deutlich, durch den Erlaß von Vorschlägen fUr 
sogenannte "zweckdienl iche Maßnahmen" nach Art. 93 Abs. 1 EWG-Vertrag den verblei
benden Spielraum der Mitgliedstaaten weiterhin einzuengen; 

- in diesem Gesamtzusammenhangunklar ist derzeit noch die Frage der Behandlung von na
tionalen Maßnahmen im Bereich der'Steuern und des Sozialen; seitens der Kommission sind 
jedoch auch hierfUr bereits Vorschläge fUr zweckdienliche Maßnahmen im vorgenannten 
Sinne angekUndigt worden. 
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Zusammengefaßt ist festzustellen, daß durch die vorgenannten institutionellen Grenzen den 
nationalen Agrarförderungen enge Grenzen gesetzt sind und damit die Bedeutung von Gemein
schaftsbeschlUssen gerade im preispolitischen Bereich deutlich angehoben worden ist. 

Die Auswirkungen der Finanzverfassungsreform von 1969 haben im Bereich der Landwirtschaft 
zwar nicht zu einer Ausgabensenkung gefUhrt, wohl aber, worauf SCHMITT hinweist, zu einer 
Beschneidung (bundes-) staatlicher Einwirkungen auf die gewährten Mittel. 

Möglichkeiten, in den Wirtschaftsablauf und Verteilungsprozeß einzudringen, Uber Ansätze, 
die ledigl ich Uber den Haushalt abgesichert sind, können heute nicht mehr realisiert werden. 
Gefordert wird entweder der Erlaß eines Geldleistungsgesetzes oder die DurchfUhrung im Rah
men der Gemeinschaftsaufgabe "Förderung der Agrarstruktur und des KUstenschutzes". Diese 
im Interesse der Verfassung gebotene Klarsteilung hat in der Praxis zu einer erhebl ichen Er
schwerung bei der Durchfuhrung von Maßnahmen gefuhrt. 

Nach dem Grundgesetz liegt alle Verwaltung und damit Finanzierungszuständigkeit fUr Agrar
förderung grundsätzlich bei den Ländern (Art. 33 Grundgesetz). Da es neben dieser geschrie
benen aber auch eine ungeschriebene Verfassungszuständigkeit gibt, besteht häufig Streit, 
wer fUr die DurchfUhrung im einzelnen zuständig ist. Dieser Streit ist teilweise Ursache fUr 
nicht rechtzeitiges Handeln oder gar Unterbleiben staatlicher Aktivitäten, wie dies der ge
genwärtige Streit zwischen Bund und Ländern bei der Gewährung von nationalen Hilfen fUr 
die SchuhTlilchspeisung im Rahmen der von Brussel beschlossenen Abbaumaßnahmen zeigt. 

GrUnde fUr diese Schwierigkeiten I iegen in der von unserer Verfassung nicht voll berucksich
tigten Entwicklung bei der Setzung von Gemeinschaftsrecht und seiner Umsetzung in natio
nales Recht. Die Länder sind bei dem Zustandekommen Brusseler Maßnahmen nicht beteil igt, 
haben diese Maßnahmen jedoch auszufUhren, und damit die Kosten zu tragen, sofern sie nicht 
durch ein nationales Geldleistungsgesetz oder als Gemeinschaftsaufgabe transformiert sind. 
Ich verweise insoweit auf die Vorlage der EnquIHe-Kommission zur Verfassungsreform, in der 
die Finanzierung von in EG-Bestimmungen durchzufUhrenden Maßnahmen kUnftig grundsätz
lich dem Bund angelastet wird, soweit es sich um die nationale Mitleistung handelt 
(ENQUETE-KOMMISSION, 3). Die verfassungsrechtliche Verfestigung dieser Frage wUrde 
klare Verhältnisse schaffen und zu einer wesentlichen Verbesserung des Klimas zwischen 
Bund und Ländern beitragen. 

2.2 Inhalt und Wertung finanzpolitischer Agrarförderung 

Die vorl iegende Untersuchung macht aber auch deutl ich, vor welche - sicher auch von 
SCHMITT gesehenen - Schwierigkeiten man bei der Durchleuchtung der finanzpol itischen 
Agrarförderung, bei der Wertung und Zuordnung einzelner Haushaltsansätze gestellt ist. 
Hierzu sollen nachstehend - ohne Anspruch auf Vollständigkeit - einige Beispiele angespro
chen werden. 

Es ist nicht gerechtfertigt, der "Einkommenspolitik" die Haushaltsposition "Gasölverbilligung" 
zuzurechnen. Denn die Landwirtschaft ist aufgrund der Zweckbindung des Mittelaufkommens 
aus der Mineralölsteuer fUr den Straßenbau von dieser Steuer befreit wie andere Wirtschafts
bereiche, die ebenfalls die Straßen kaum benutzen (z.B. Schiffahrt) . Die Erstattung aus 
Haushaltsmitteln erfolgt nur deshalb, weil es aus verwaltungsmäßigen GrUnden einfacher ist, 
wenn die Landwirtschaft versteuertes Gasöl einkauft und damit ein Vertrieb mineralölsteuer
freien Gasöls nicht erforderlich ist. 

Ebenso ist es wohl nicht sachgerecht, die Ausgaben fUr die Vorratshaltung insgesamt der land-
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wirtschaftlichen Einkommenspolitik anzulasten. Denn wenngleich diese Maßnahmen teilweise 
eine stUtzende Wirkung auf die landwirtschaftlichen Märkte ausUben, so kann doch keines
falls Ubersehen werden, daß diese Ausgaben ursächl ich auch die Verpfl ichtungen des Staates 
zur Vorsorge gegen Versorgungskrisen zurUckzufuhren und daher in erhebl ichem Maße nicht 
der landwirtschaft, sondern den Verbrauchern gut zu bringen sind. 

Zu den "Ausgaben des Bundes im Rahmen der Marktordnungsausgaben der EG" weist SCHMITT 
selbst darauf hin, daß diese Beträge eigentlich nicht voll der deutschen landwirtschaft ange
rechnet werden können. Ebenso halte ich es fUr problematisch, Getreidepreisausgleich und 
den Aufwertungsausgleich der landwirtschaft zuzuordnen. Immerhin sind diese Ausgaben auf 
den Beitritt der Bundesrepubl ik zur EG zuruckzufuhren, fUr den umfassendere gesamtpol itische 
BeweggrUnde als nur die Agrarpolitik entscheidend waren. Wie wir ja mit Sorge feststellen 
mUssen, daß uber die europäische Agrarpolitik als einzigen Bereich mit effektiver gemeinsa
mer Willensbildung in zunehmendem Maße außeragrarpolitisch motivierte intrakommunitäre 
Verteilungspolitik betrieben und der EAGFl aufgebläht wird. 

Die mit Mil chpfennig, E ierpfenn ig und ähnl ichen Subventionen verbundenen Überwälzungs
probleme lassen ebenfalls fUr namhafte Beträge keine eindeutige Zuordnung zu. 

Ferner ist es wohl kaum berechtigt, die staatlichen Ausgaben fUr die Agrarsozialpolitik insge
samt der landwirtschaftlichen Einkommenspolitik zuzuschlagen. Hier muß insbesondere bei der 
Altershilfe und der Krankenversicherung berucksichtigt werden, daß die Aufwendungen in er
hebl ichem Umfange fUr Personen erfolgen, die keine Nachfolger in der heute aktiven land
wirtschaft haben. Wir befinden uns nach dem zweiten Weltkrieg in einem beschleunigten An
possungsprozeß, um eine alte historische Strukturhypothek abzubauen, die nicht ohne staat-
I ichen Einfluß entstanden ist. Dabe i kann nicht Ubersehen werden, daß mit zeitl ichem Ver
lauf vor dieser Entwicklung in erhebl ichem Maße Ressourcen aus der landwirtschaft (fUr le
bensunterhalt, Ausbildung, Aussteuer und Erbabfindung fUr junge Menschen) in die Ubrigen 
Wirtschaftsbereiche transferiert worden sind. So gesehen kann man diesen Teil der Sozial aus
gaben fUr die landwirtschaft als eine Kompensation fUr deren fruhere leistung zu Gunsten 
der Ubrigen Wirtschaft ansehen. 

Vorbehalte sind auch gegen eine umfassende Zuordnung der staatlichen Ausgaben fUr die 
Agrarstrukturpol itik zur finanzpol itischen Förderung der landwirtschaft anzumel den. Denn 
unter den Gesamtausgaben fUr die Agrarstrukturpol itik befinden sich verschiedene Positionen 
mit mehr oder weniger landwirtschaftsfernem Charakter. 

Als Beispiele sind hier vor allem der KUstenschutz, die wasserwirtschaftlichen Maßnahmen 
und die Flurbereinigung zu nennen. Im Ubrigen gelten sinngemäß die bei der Sozialpolitik 
getroffenen Aussagen zur historischen Hypothek der landwirtschaftl ichen Anpassungsprozesse . 

Im Zusammenhang mit den angesprochenen problematischen Ausgabepositionen im Bereich der 
Sozial- und Strukturpol itik ist auch hervorzuheben, daß die nur teilweise der finanzpol iti
schen Förderung der landwirtschaft zurechenbaren Haushaltsansätze im Zeitablauf an Ge
wicht im Rahmen der jährlichen Agraretats gewonnen haben. So entfallen allein auf die So
zialpolitik heute rund 50 % des Agraretats des Bundes. Die Zuwachsraten sind die höchsten 
unter den Ausgabeblöcken des Agraretats, aber immer noch bescheiden gegenUber denen fUr 
außerlandwirtschaftliche Bereiche, die im Sozialetat des Bundes ihren Niederschlag finden. 

Insgesamt ergeben sich erhebliche Zweifel, ob Niveau und Zuwachsraten der von SCHMITT 
ausgewiesenen finanzpol itischen Förderung der landwirtschaft zutreffen. Ich glaube, daß man 
die vorgelegten Ergebnisse in dieser aggregierten Form so nicht akzeptieren kann, um sie zur 
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Erklärung der zugrundegelegten Hypothese für die Entwicklung der Agrarförderung heranzu
ziehen. Nach Feststellung von SCHMITT ist die fiskal pol itische Landwirtschaftsf6rderung be
deutend' rascher angestiegen als das Volumen der Begünstigungen durch preispol itische Ein
griffe (SCHMITT, 6, S. 19). In diesem Zusammenhang ist auch darauf hinzuweisen, daß eine 
Betrachtung der nominalen Haushaltsansätze es nicht erlaubt, zu unterscheiden zwischen Zu
wächsen, die durch die allgemeine Geldentwertung bedingt sind, und Zuwächsen, die sich 
aus politischen Entscheidungen ergeben. Um diese wichtige Fragen beantworten zu können, 
müßten Methoden zur Umrechnung der jöhrlichen Haushaltsansötze in reale Größen entwickelt 
werden. Richtig ist, daß die Ausgaben für die Agrarsozial pol itik im letzten Jahrzehnt die 
störkste Dynamik entfaltet haben, diejenigen zur Förderung agrarstruktureller Verbesserungen 
dagegen am wenigsten gewachsen sind. 

An anderer Stelle weist SCHMITT auf den Zusammenhang zwischen staatlicherseits zu fördern
der Anpassungsprozesse und der Steigerung direkter preis- und einkommenspolitischer Einkom
menstransfers via Markt bzw. Staatsbudget hin (SCHMITT, 6, S. 20). Indem SCHMITT hier 
beide Faktoren zusammen nennt, relativiert er - wie ich meine zutreffend - seine These vom 
rascheren Anstieg fiskal ischer Förderung gegenüber der preispol itischen. 

4 Vorrangige Ziel richtung staat I icher Agrarförderung 

Bei der Bewertung von Beihilfen in qual itativer und quantitativer Sicht lassen sich zwar .be
stimmte Erkenntnisse für die staatliche Agrarförderung gewinnen. Dennoch bleibt letztlich 
die Frage offen, welchem Ziel diese Hilfen vorrangig dienen sollen. 

Hier hat SCHMITT im Rahmen seiner weit angesetzten Betrachtung darauf verzichtet, eine 
Antwort zu geben. Er hat jedoch bei der Suche nach einer Lösung den BI ick auf die ökonomi
schen Determinanten gelenkt (SCHMITT, 6, S. 20), und damit die Dimension deutlich ge
macht, die sich hieraus für die UnterstUtzung der Landwirtschaft ergibt. 

Im Spannungsfeld täglicher Politik wird es immer nur einen Kompromiß zwischen einem Opti
mum einkommenspol itischer Umverteilung zugunsten der Landwirtschaft und dem Umfang 
staatl icher Ressourcen geben. Zur Verwirkl ichung dieses Zieles werden auch weiterhin preis
politische und unmittelbare haushaltswirksame Mittel eingesetzt werden müssen; wobei die 
Schwierigkeit zwischen Allokation und Verteilung zwangsläufig auftritt (TANGERMANN, 
7, S. 144). 

Zusammenfassend bleibt festzustellen, daß SCHMITT mit dieser Arbeit dazu beigetragen hat, 
verstärkt die Aufmerksamkeit auf Struktur und Entwicklung der staatlichen Agrarförderung zu 
lenken. Zugleich hat SCHMITT deutlich gemacht, daß sich hier der agrarökonomischen For
schung ein weites Feld auftut, das der Bearlleitung bedarf, ehe zweifelsfreie Ergebnisse zu 
erzielen sind. 

Voll zuzustimmen aber ist der Erkenntnis von SCHMITT, daß die Vielschichtigkeit der Ziel
setzung im agrarpol itischen Raum äußerster Wachsamkeit gegenüber den zu ihrer Erfüllung er
forderlichen Mitteln bedarf. 

In der Agrarpol itik und auch der Verwal tung herrscht Ratlosigkeit angesichts der zwar logi
schen, aber die politikwissenschaftliche Komponente häufig vermissen lassenden Vorschläge 
der Agrarwissenschaft. Weder die im Hinbl ick auf das anzustrebende Marktgleichgewicht 
empfohlene Preissenkung, noch die vorgeschlagenen Preis-Beihilfe-Systeme sind real isierbar. 
Wir brauchen noch viele Anregungen zu dem Grundproblem, wie in einem vernünftigen Zeit
raum die strukturelle Hypothek der europöischen Landwirtschaft ohne soziale Hörten abge-
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tragen werden ktSnnen und die europHische Landwirtschaft weltweit wettbewerbsftlhig wird. 
Bereits eine zutreffende Beschreibung und richtige Einordnung dieses Grundproblems in unsere 
Gesellschaftspol itik wtlre ausgesprochen hilfreich. 
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